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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Die Höhe der Rente von ehemaligen Bundesratsmitgliedern gerät ab und zu in den
medialen Fokus. Das aktuelle Bundesgesetz über Besoldung und berufliche Vorsorge
von Magistratspersonen und die entsprechende Verordnung sehen eine jährliche
Rentenauszahlung von CHF 223'917 vor. Dies gilt allerdings nicht für ehemalige
Bundesrätinnen und Bundesräte, die nach Vollendung ihres Regierungsmandats noch
einem Erwerb nachgehen. Übersteigt dieses Erwerbseinkommen zusammen mit der
Rente den Jahreslohn eines amtierenden Bundesratsmitglieds, wird das Ruhegehalt
entsprechend gekürzt. 
Ein Ruhegehalt in dieser Höhe sei insbesondere vor dem Hintergrund der anstehenden
AHV-Reform stossend und «luxuriös», begründete Thomas Burgherr (svp, AG) seine
parlamentarische Initiative, mit der er eine zeitgemässe Altersvorsorge für ehemalige
Bundesrätinnen und Bundesräte forderte. Er schlug damit eine berufliche Vorsorge vor
oder forderte zumindest eine Kürzung der momentanen Rente. 
An ihrer Sitzung Anfang November 2018 sprach sich die SPK-NR mit 16 zu 8 Stimmen bei
1 Enthaltung gegen Folge geben aus. Als Grund gab die Mehrheit an, dass der
Rücktrittsentscheid eines Regierungsmitglieds nicht von finanziellen Überlegungen zur
Altersvorsorge abhängig sein dürfe. Die Kommissionsminderheit plädierte hingegen für
eine Vorbildfunktion des Bundesrats, die es mit sich bringe, dass man Kürzungen in der
Altersvorsorge in Kauf zu nehmen habe. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.11.2018
MARC BÜHLMANN

In der Verteidigung seiner parlamentarischen Initiative bemühte Thomas Burgherr (svp,
AG) die Abzocker-Initiative, die deutlich gemacht habe, dass die Bevölkerung eine
Begrenzung der Löhne von Mitgliedern der Chefetage wolle. Dies müsse auch für die
Politik gelten, weshalb die Rente von ehemaligen Bundesratsmitgliedern entweder
reduziert oder wenigstens in dem Sinne reformiert werden müsse, dass sie in eine
berufliche Vorsorge umgestaltet werde. Eine Rente von rund CHF 220'000 pro Jahr sei
nicht mehr zeitgemäss. 
Der Rat liess sich in der Frühjahrssession 2019 – mit Ausnahme der geschlossenen SVP-
Fraktion und zwei Mitgliedern der GL-Fraktion – aber scheinbar eher von den
Argumenten der Kommission überzeugen: Gerhard Pfister (cvp, ZG) und Valérie Piller
Carrard (sp, FR) machten für die SPK-NR deutlich, dass sich das bestehende System
bewährt habe und es auch administrativ einfach umsetzbar sei, weshalb es keinen
Grund für eine Reform gebe. Mit 118 zu 64 Stimmen wurde der Initiative keine Folge
gegeben. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.03.2019
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Die Entscheidung, welcher Rat in welchem Geschäft Erstrat sein soll, obliegt den beiden
jeweiligen Präsidierenden der beiden Kammern. Die Zuweisung ist auch deshalb von
Bedeutung, weil der Erstrat das Terrain für einen Entscheidungsprozess abstecken kann
und der Zweitrat in der Regel hier nicht noch einmal alles neu definiert. In der Regel
führen die Entscheidungen der Präsidien kaum zu Diskussionen. Eine Ausnahme bildete
die Zuweisung der "Altersvorsorge 2020", die den Ständerat als Erstrat vorsah. Das
politische Feld für die umstrittene Reform wird somit von Kommissionsmitgliedern
abgesteckt, die seit längerer Zeit im Amt und dafür bekannt sind, sachpolitische
Kompromisse vor Parteiideologien zu stellen. Zu diskutieren gab, dass der Ständerat die
wichtige Reform noch vor den Wahlen diskutierte und sich hier einige altgediente – und
für 2015 nicht mehr kandidierende – Ständeräte aus der Gesundheitskommission ein
letztes Mal einbringen wollten. 
Diese Ausgangslage veranlasste die SVP-Fraktion zu einer parlamentarischen Initiative,
mit welcher sie verlangt, dass bei bundesrätlichen Beratungsgegenständen nicht mehr
die Ratspräsidien alleine über die Vergabe des Erstrates entscheiden dürfen, sondern
die Präsidien der entsprechenden Kommissionen konsultieren müssen. Auf Antrag der
Kommissionspräsidentin oder des Kommissionspräsidenten müsste der endgültige
Entscheid für die Bestimmung des Erstrats dann von der Koordinationskonferenz
gefällt werden. 

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.10.2015
MARC BÜHLMANN
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Während die SPK-NR der Initiative mit 12 zu 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen noch Folge
gab, lehnte ihre Schwesterkommission diese mit 11 zu 1 Stimmen und der Begründung
ab, dass ein Einzelfall nicht genüge, um die bewährte Regelung zu ändern. Die
Bestimmung des Erstrates müsse aufgrund der Belastung der Räte und Kommissionen
entschieden werden und dürfe nicht "verpolitisiert" werden. 3

In ihrer ersten Sitzung nahm die nach den Nationalratswahlen neu zusammengesetzte
SPK-NR den Entscheid ihrer Vorgängerin hinsichtlich der Regelung zur Bestimmung des
Erstrates wieder zurück. Sie beugte sich damit dem Argument der ständerätlichen
Kommission (SPK-SR), die gegen ein Folge geben der parlamentarischen Initiative der
SVP-Fraktion eingetreten war. Das Begehren der Volkspartei will, dass nicht die
Ratspräsidien abschliessend entscheiden, welcher Rat sich als Erstrat über wichtige
Bundesratsgeschäfte beugt, sondern die Kommissionspräsidien und bei Uneinigkeit die
Koordinationskonferenz. Die Kommissionsmehrheit empfahl ihrem Rat entsprechend,
der parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Die SVP machte sich in der
nationalrätlichen Debatte, die zu Beginn der Sommersession 2016 stattfand, zwar noch
einmal für ihren Vorschlag stark, stand allerdings mit 68 zu 122 Stimmen bei 2
Enthaltungen fast alleine da. Einzig Christian Lohr (cvp, TG) unterstützte zusammen mit
der SVP-Fraktion den Minderheitsantrag. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2016
MARC BÜHLMANN

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Finanzmarkt

Mit ihrer parlamentarischen Initiative "Mehr Transparenz bei der Finma" wollte
Nationalrätin Leutenegger Oberholzer (sp, BL) erwirken, dass das Bundesgesetz über
das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ), das für Transparenz bezüglich Auftrag,
Organisation und Tätigkeit der Verwaltung sorgt, auch für die Finanzmarktaufsicht
Geltung erlangt. Bisher war dies weder für die Finma noch für die SNB der Fall gewesen.
Während die Ausnahme der SNB vom BGÖ weiterhin gerechtfertigt sei, erachtete die
Initiantin eine erhöhte Geheimhaltung bei der Finma als nicht angebracht. Als
Aufsichtsgremium über mitunter systemrelevante Banken, deren Risiko die Bürgerinnen
und Bürger aufgrund der "too-big-to-fail"-Problematik mittragen, sei die Finma der
Öffentlichkeit zu Transparenz verpflichtet. Die Gegner der Vorlage wiesen darauf hin,
dass die Finma in einem "wirtschaftlich und politisch hoch sensiblen Bereich" (Maier
(glp, ZH)) tätig und deshalb eine erhöhte Geheimhaltung angemessen sei. War die
parlamentarische Initiative in der vorberatenden Kommission für Wirtschaft und
Abgaben (WAK-NR) noch äusserst knapp durch Stichentscheid des Präsidenten zur
Ablehnung empfohlen worden, fiel in der grossen Kammer das Votum deutlich aus: Mit
105 zu 58 Stimmen wurde beschlossen, der Initiative nicht Folge zu leisten. Einzig die
Parlamentarier des linksgrünen Lagers und eine Minderheit von CVP-Exponenten hatten
sich für das Begehren ausgesprochen. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2015
NICO DÜRRENMATT

Hans-Ueli Vogt (udc, ZH) a mis en lumière l'absence de sanctions pour les indications
fausses ou incomplètes des offrants dans les offres publiques d'achat. Il préconise
donc une modification de la loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF). En
d'autres termes, l'initiative parlementaire vise à combler l'absence de réciprocité car
des sanctions sont prévues pour les sociétés visées par l'offre d'achat, mais pas pour
l'offrant. La Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN)
a recommandé à sa chambre de rejeter l'initiative, par 13 voix contre 9 et 3 abstentions.
Elle a notamment expliqué qu'un examen global de la LIMF était en cours. Elle juge donc
le timing inopportun, surtout qu'il n'y pas d'urgence car d'autres mécanismes
permettent déjà de surveiller l'intégrité et la véracité des indications de l'offrant. A
l'opposé, une minorité Müller (pdc, LU) a estimé qu'il était impératif d'agir et qu'il serait
possible d'intégrer une modification à la révision globale de la LIMF. Au final, le Conseil
national a suivi la minorité de la CER-CN. Il a donné suite à l'initiative par 125 voix
contre 66. Le PS, les Verts, les Vert'libéraux, le PDC, le PBD et 38 voix de l'UDC ont fait
pencher la balance. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN
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En ligne avec la décision du Conseil national, la Commission de l'économie et des
redevances du Conseil des Etats (CER-CE) a approuvé l'initiative parlementaire Vogt
(udc, ZH) par 8 voix contre 5. Le dossier retourne à la CER-CN pour qu'un projet de
mise en œuvre soit établi. Cette initiative parlementaire vise une modification de la loi
sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) pour inclure une réciprocité des
sanctions en cas d'indications fausses ou incomplètes de l'offrant. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.10.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

La Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) a mis en
consultation un avant-projet de législation  relatif à l'initiative parlementaire sur les
sanctions en cas d'indications fausses ou incomplètes dans les offres publiques
d'achat. L'avant-projet a été validé par 17 voix contre 7. Son objectif est de supprimer
l'asymétrie des dispositions pénales  qui grève la société visée par l'offre, d'un côté, et
l'offrant, de l'autre côté. Cette modification de la loi sur l'infrastructure des marchés
financiers (LIMF) prévoit des dispositions pénales en cas d'informations fausses ou
incomplètes de l'offrant. L'amende en cas de contravention monterait jusqu'à CHF
500'000 en cas de fausses informations, et à jusqu'à CHF 150'000 en cas
d'informations incomplètes. Une minorité de la commission s'est exprimée contre
l'introduction de nouvelles mesures pénales. L'avant-projet est en consultation
jusqu'au 8 septembre 2022. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.05.2022
GUILLAUME ZUMOFEN

Le Conseil national a tacitement validé la volonté de sa Commission de l'économie et
des redevances (CER-CN) de prolonger de deux années le délai de traitement de
l'avant-projet de législation sur les sanctions en cas d'indications fausses ou
incomplètes dans les offres publiques d'achat. Cette initiative parlementaire du député
zurichois Hans-Ueli Vogt (udc, ZH) a pour objectif de modifier la Loi sur les
infrastructures des marchés financiers (LIMF) afin d'instaurer une réciprocité des
sanctions entre l'acheteur et l'offrant sur les marchés financiers. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2022
GUILLAUME ZUMOFEN

Kapitalmarkt

Après la crise financière de 2008, l'affaire des Panama Papers a soufflé sur les braises
du débat sur l'évasion et la fraude fiscale. Ainsi, Carlo Sommaruga (ps, GE) a converti
l'une de ces étincelles en une initiative parlementaire. Il demande, dans cette initiative,
l'interdiction en Suisse de toutes entités financières ou juridiques qui exercent des
activités avec des personnes morales qui possèdent leur siège dans un centre
financier offshore. Celui-ci définit un centre financier offshore comme tous les Etats
avec lesquels la Suisse n'a pas conclu d'accord d'échange automatique de
renseignements en matière fiscale. En effet, il estime que ces activités financières et
juridiques opaques ne construisent aucune richesse pour l'économie helvétique. La
Commission de l'économie et des redevances du Conseil National (CER-CN) s'est
penchée sur l'initiative parlementaire. Elle propose par 17 voix contre 6 de ne pas
donner suite à cette dernière. Elle estime que la Suisse s'est alignée sur les normes
internationales et que des mesures additionnelles seraient inopportunes. Une minorité
s'est positionnée en faveur de l'initiative. Lors du vote en chambre, le Conseil national a
suivi la recommandation de la CER-CN par 130 voix contre 49 et 1 abstention. Seul le
camp rose-vert s'est prononcé en faveur de l'initiative. Le conseil a donc décidé de ne
pas lui donner suite. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.06.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Alors que l'importance de la finance dans l'économie helvétique est historiquement
ancrée dans les esprits, Roberta Pantani (lega, TI) estime que l'abolition du secret
bancaire et l'entrée en vigueur de l'échange automatique de renseignements prétérite
la compétitivité de la place financière helvétique. Par conséquent, elle a déposé une
initiative parlementaire qui vise deux modifications de la loi sur la surveillance des
marchés financiers (LFINMA). Premièrement, elle impose que la FINMA prenne toujours
la décision la plus favorable pour la compétitivité de la place financière suisse.
Deuxièmement, elle souhaite un délai de réponse de 60 jours en cas de demande des
opérateurs financiers. 
La Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) propose
de donner suite à l'initiative par 13 voix contre 11. L'argument de la dégradation des
avantages concurrentiels de la place financière helvétique a fait pencher la balance. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.09.2018
GUILLAUME ZUMOFEN
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A l’opposé de la CER-CN, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil
des États (CER-CE) n’a pas donné suite à l’initiative parlementaire de Roberta Pantani
(lega, TI). La parlementaire souhaitait modifier la loi sur la surveillance des marchés
financiers (LFINMA) pour renforcer la compétitivité de la place financière helvétique.
La CER-CE a estimé que les deux propositions de modification étaient l’une
redondante, car le mandat de la FINMA l’incorpore déjà, et l’autre inadaptée. Elle
rejette l’initiative parlementaire par 10 voix contre 1. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.08.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

La Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) s'est à
nouveau penchée sur l'initiative parlementaire de Roberta Pantani (lega, TI). L'objectif
de l'initiative était de renforcer la compétitivité de la place financière helvétique et
d'imposer des délais de réponse à la FINMA. Néanmoins, étant donné que
l'ordonnance sur la loi sur la surveillance des marchés financiers est entrée en vigueur
en février 2020, la commission a estimé que l'initiative parlementaire était désormais
obsolète. Elle a donc recommandé à sa chambre de rejeter l'initiative par 17 voix contre
6 et 1 abstention. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.06.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Après une seconde analyse de l'initiative parlementaire Pantani (lega, TI), la Commission
de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) a préconisé le rejet de
cette intervention qui a pour objectif de renforcer la compétitivité de la place
financière helvétique et d'imposer des délais de réponse à la FINMA. Si l'initiative a été
reprise par Lorenzo Quadri (lega, TI), elle a finalement été rejetée par le Conseil
national par 141 voix contre 50 et aucune abstention. L'initiative parlementaire n'a su
convaincre qu'au sein de l'UDC (50 voix favorables; 4 voix opposées). 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.09.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Nationalbank

Nach dem Scheitern der Solidaritätsstiftung in der Volksabstimmung begann sofort der
Wettbewerb der Vorschläge, wie die Erträge aus den Goldverkäufen der Nationalbank
denn sonst zu verteilen und zu verwenden seien. Dabei tauchte die Idee einer
Neuauflage der Solidaritätsstiftung nicht mehr auf. Die FDP, und nach einigem Zögern
auch die CVP sprachen sich für die Anwendung der normalen Verteilungsformel für
Nationalbankgewinne aus (zwei Drittel Kantone, ein Drittel Bund). Diese Position machte
sich auch die Konferenz der Kantonsregierungen zu eigen und wurde von den Kantonen
Jura, Obwalden und Solothurn mit Standesinitiativen bekräftigt. Nach Ansicht des Eidg.
Finanzdepartements bräuchte es aber auch dazu einen speziellen referendumsfähigen
Beschluss, da es sich um aussergewöhnliche Erträge handle. Im Parlament wurden in
Bezug auf die Verwendung der Mittel verschiedene Vorstösse deponiert. So verlangten
die Freisinnigen Merz (AR) und Favre (VD) in gleichlautenden Motionen in den beiden
Räten, dass die Erträge zum Schuldenabbau verwendet werden müssen. Ein weiterer
Freisinniger (Dupraz, GE) schlug hingegen mit einer parlamentarischen Initiative eine
analoge Verteilung wie das eben abgelehnte Gegenprojekt vor, nur dass anstelle einer
Solidaritätsstiftung ein Forschungsfonds alimentiert werden soll. Ebenfalls mit einer
parlamentarischen Initiative forderte der Christlichsoziale Fasel (FR) die
vollumfängliche Verwendung der Erträge durch den Bund für die Erhöhung der
Kinderzulagen. Die SVP hielt an ihrer ursprünglichen Idee fest, primär die AHV zu
begünstigen. Sie reichte eine parlamentarische Initiative ein, welche einen Drittel der
Erträge den Kantonen und zwei Drittel der AHV zukommen lassen will. Eine identische
Verteilung schlug der Genfer Nationalrat Grobet (alliance de gauche) ebenfalls mit einer
parlamentarischen Initiative vor. Die SP hat sich noch nicht definitiv festgelegt;
bevorzugt aber Lösungen, welche neben der AHV auch Forschung und Bildung von den
Erträgen profitieren lassen. Schliesslich konnte ein vor allem von SP-Politikern
getragenes Komitee, das in der Endphase der Unterschriftensammlung aktive
Unterstützung durch die SP erhalten hatte, seine Volksinitiative für eine Zuweisung der
ordentlichen Jahresgewinne der Nationalbank an die AHV (abzüglich eines Betrags von 1
Mia. Fr. für die Kantone) einreichen. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2002
HANS HIRTER
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Banken

Eine von der FDP-Liberalen-Fraktion eingereichte parlamentarische Initiative „Den
Verkauf von Bankkundendaten hart bestrafen“ wurde im Berichtsjahr 2014 erstmals
inhaltlich vom Parlament behandelt. Sie war 2010 eingereicht worden und hatte
während des Steuerdisputs mit Deutschland an politischer Bedeutung gewonnen. Die
Wirtschafts- und Abgabekommissionen (WAK) beider Räte hatten das Begehren bereits
2011 angenommen. Im Jahr 2013 hatte der Nationalrat zudem einer Fristverlängerung
bis Herbst 2015 zugestimmt. Der Nationalrat behandelte die Vorlage als Erstrat im
September 2014. Sie schlug die Ausdehnung des Personenkreises vor, der im
Zusammenhang mit dem Diebstahl von Bankkundendaten unter Strafe gestellt werden
sollte. Etwas genauer sollten auch Personen unter Strafe stehen, die Bankkundendaten,
die ihnen unter Verletzung des Bankkundengeheimnisses zugetragen worden waren,
weitergeben oder für sich selbst nutzen. Bisher waren einzig die Erstverletzer des
Bankkundengeheimnisses strafbar, nicht aber die Erwerber (und potenziellen
Weiterverkäufer) der Daten. Der Bundesrat unterstützte die vorgeschlagene Änderung,
mitunter mit dem Argument, dass die Weitergabe und Verwendung gestohlener
Bankkundendaten das Vertrauen in den Banken- und Finanzplatz Schweiz verletze. Er
erachtete die vorgesehene Regelung als geeignet, um eine abschreckende Wirkung auf
potenzielle Datenverkäufer zu entfalten. Die Ratslinke setzte sich im Nationalrat für
Nichteintreten ein. Sie argumentierte, dass unter dem künftigen Regime des
automatischen Informationsaustausches (AIA) kein Anreiz mehr bestünde,
Bankkundendaten zu stehlen und/oder diese weiterzugeben. Zudem sei die erwartete
Abschreckungswirkung eine „Wunschvorstellung“ (Louis Schelbert, gp, LU). Das
Ratsplenum liess sich von dieser Argumentation nicht überzeugen und stimmte
deutlich, mit 126 zu 57 Stimmen, für Eintreten. In der Detailberatung wurden keine
Minderheitsanträge mehr gestellt, weshalb sich der Nationalrat einstimmig für die
Annahme des Entwurfs aussprach. Im Dezember 2014 kam das Geschäft in den
Ständerat. Weil weder Nichteintretens- noch Minderheitsanträge vorlagen, passierte
die Vorlage auch in der Kleinen Kammer einstimmig. In den Schlussabstimmungen
wurde die verschärfte Handhabung im Zusammenhang mit dem Verkauf von
Bankkundendaten mit 137 zu 57 Stimmen (Nationalrat) und 40 zu 0 Stimmen bei 5
Enthaltungen (Ständerat) angenommen. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.11.2014
FABIO CANETG

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Der Nationalrat leistete einer Parlamentarischen Initiative Triponez (fdp, BE) zur MWSt-
Befreiung von Dienstleistungen der AHV- und Familienausgleichskassen diskussionslos
Folge. Die Initiative richtete sich gegen die Eidgenössische Steuerverwaltung, die dazu
übergegangen war, in den übertragenen Aufgaben ein Mandatsverhältnis zu sehen und
MWSt für nicht hoheitliche Aufgaben rückwirkend bis zur Verjährungsgrenze
einzuführen. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.10.2000
DANIEL BRÄNDLI

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Klimapolitik

Ende August 2021 legte die UREK-NR einen Entwurf für die Revision des CO2-Gesetzes
vor, mit welcher die Kommissionsinitiative «Verlängerung des Reduktionsziels im
geltenden CO2-Gesetz» umgesetzt werden soll. Der Bundesrat gab im September 2021
bekannt, dass er den Kommissionsentwurf vollumfänglich unterstütze. Dieser werde
aber nicht reichen, um die Emissionen bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren (im
Vergleich zu 1990) und das netto Null Ziel bis 2050 zu erreichen. 
Gegen Ende der Herbstsession 2021 und damit keine zwei Wochen nach der
bundesrätlichen Stellungnahme wurde die Vorlage bereits im Nationalrat diskutiert, wo
sich eine intensive Debatte mit zahlreichen Wortmeldungen entwickelte.
Kommissionssprecher Bäumle (glp, ZH) erläuterte den Zweck der Gesetzesrevision.
Dieser bestehe darin, «das Reduktionsziel des bestehenden Gesetzes bis Ende 2024»
fortzuschreiben, sowie wichtige Massnahmen weiterzuführen – insbesondere die
Rückerstattung der CO2-Abgabe an Betreiber mit Verpflichtung zur Verminderung der
Treibhausgasemissionen. Auf weiterführende Massnahmen habe die Kommission

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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verzichtet, um das Gesetz nicht zu überladen und so ein Referendum abzuwenden.
Weiterführende Massnahmen seien gemäss Bäumle unumgänglich, gehörten aber in
eine andere Vorlage, beispielsweise in den  Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative.
Anschliessend präsentierten die verschiedenen Fraktionen ihre Positionen und ihre
entsprechenden Minderheitsanträge. Dabei lagen Anträge von links-grüner Seite,
welche die Vorlage ausbauen wollten, sowie Anträge von rechts-bürgerlicher Seite, die
die Vorlage straffen wollten, vor. Eine Minderheit Clivaz (gp, VS) verlangte beispielsweise
die regelmässige Überprüfung der klimabedingten finanziellen Risiken durch die FINMA
und die SNB und eine Minderheit Klopfenstein Broggini (gp, GE) forderte eine
Lenkungsabgabe auf private Flüge. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums trat
Albert Rösti (svp, BE) dafür ein, dass der maximal zulässige Kompensationszuschlag von
5 auf 1,5 Rappen pro Liter Benzin gesenkt wird. Bei den anschliessenden Abstimmungen
wurden jedoch alle diese Minderheitsanträge abgelehnt. Einzig ein Einzelantrag Regazzi
(mitte, TI) fand mehrheitlich Zustimmung. Mit der Annahme dieses Antrags entschied
die grosse Kammer, dass die Mandate für die derzeit mit der Umsetzung der
Zielvereinbarungen betrauten Agenturen bis 2024 verlängert werden sollen. In der
Schlussabstimmung votierten 143 Mitglieder des Nationalrats für die Annahme des
Entwurfs; einzig die SVP-Fraktion stimmte geschlossen dagegen (53 Stimmen). Als
nächstes wird sich der Ständerat mit der Vorlage befassen. 18

Der Ständerat beugte sich in der Wintersession 2021 über die Revision des CO2-
Gesetzes in Umsetzung der parlamentarischen Initiative für eine «Verlängerung des
Reduktionsziels im geltenden CO2-Gesetz». Wie bereits der Nationalrat war sich auch
die vorberatende UREK-SR einig, dass das Gesetz nicht mit Verschärfungen oder
Erleichterungen modifiziert werden sollte, sondern lediglich die wichtigsten
Massnahmen des geltenden CO2-Gesetzes bis 2024 verlängert werden sollten, wie
Kommissionssprecher Schmid (fdp, GR) erläuterte. Die UREK-SR wollte denn auch nur
eine einzige Differenz zum Nationalrat schaffen: Der durch einen Einzelantrag Regazzi
(mitte, TI) eingebrachte Zusatz in Artikel 49b sollte gestrichen werden. Mit diesem
Zusatz hatte der Nationalrat festgelegt, dass die Vereinbarungen zur CO2-Reduktion
durch die Wirtschaft (so genannte Zielvereinbarungen) bis mindestens 2024 mit Hilfe
derselben Organisationen, die diese Aufgabe auch bislang wahrgenommen haben, zu
erarbeiten und umzusetzen seien. Schmid erläuterte, dass dieser Zusatz in Konflikt mit
den WTO-Regeln geraten könnte, woraufhin die kleine Kammer dem Vorschlag der
Kommission auf Streichung folgte. Der Ständerat schuf indes noch eine zweite
Differenz zum Nationalrat, indem er einem Einzelantrag Wicki (fdp, NW) zustimmte.
Wicki hatte vorgeschlagen, die in Erfüllung der parlamentarischen Initiative Burkart
(fdp, AG; Pa.Iv. 17.405) gewährten Steuererleichterungen für Erdgas, Flüssiggas und
biogene Treibstoffe ebenfalls bis Ende 2024 fortzuführen.
Vier Tage später schloss sich der Nationalrat in beiden Punkten dem Ständerat an,
wodurch das Geschäft noch in der Wintersession bereinigt werden konnte. In den
Schlussabstimmungen stimmte der Nationalrat der Vorlage mit 142 zu 46 Stimmen bei 5
Enthaltungen zu; die ablehnenden Stimmen stammten allesamt aus der SVP-Fraktion.
Der Ständerat nahm das Geschäft einstimmig mit 41 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen
an. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Für eine Neugewichtung innerhalb der Sozialversicherungen plädierte Ernst Buschor,
CVP-naher Professor an der Hochschule St. Gallen. Er ortete im Lastenausgleich
zugunsten der Betagten einen Hauptgrund für den Prämienanstieg der Krankenkassen
und regte eine Zweiteilung der Krankenversicherung in eine deregulierte, private
Versicherung für Nichtrentner und eine kantonale Gesundheitsvorsorge für Rentner an.
Ähnliche Überlegungen, welche die seit Jahrzehnten sakrosankte Solidarität unter den
Generationen aufbrechen würden, stellte auch Nationalrat Tschopp (fdp, GE) an. In der
Wintersession reichte er unter dem Titel "AHV plus" eine parlamentarische Initiative
ein mit dem Ziel, die Kranken- und Unfallversicherung, die AHV und die berufliche
Vorsorge durch eine Einrichtung zu ergänzen, welche die Gesundheits- und
Betreuungskosten für die über 75-jährigen übernimmt. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.11.1992
MARIANNE BENTELI
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Die langwierigen Bemühungen um eine Vereinheitlichung von Begriffen und
Verfahrensregeln im Bereich der Sozialversicherungen scheinen endlich zu einem Ende
zu kommen. Der Nationalrat, der in den letzten Jahren federführend bei der Umsetzung
der ursprünglich vom Ständerat initiierten Vorlage war, genehmigte das Gesetz über
den allgemeinen Teil der Sozialversicherung (ATSG) in einer gegenüber den ersten
Vorarbeiten bedeutend schlankeren Version, die insbesondere die betriebliche
Vorsorge (BVG) nicht mehr umfasst. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.1999
MARIANNE BENTELI

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Auf einstimmigen Antrag der vorberatenden Kommission lehnte der Nationalrat eine
parlamentarische Initiative Tschopp (fdp, GE) für die Errichtung einer "AHV plus" ab,
die AHV, berufliche Vorsorge sowie Kranken- und Unfallversicherung durch eine
Einrichtung ergänzen wollte, welche die Gesundheits- und Betreuungskosten für
Betagte übernimmt. Die Kommission befand, der Vorschlag sei zwar prüfenswert, werfe
aber noch allzuviele offene Fragen auf, unter anderem die ganz zentrale der Solidarität
zwischen Jungen und Alten, weshalb sie anregte, die angesprochene Problematik in
einem Bericht vertiefter auszuleuchten. Das Plenum überwies ein entsprechendes
Postulat der Kommission diskussionslos (Po. 93.3530). 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.1994
MARIANNE BENTELI

Auf den 1. Januar des Berichtsjahres trat jener vorgezogene Teil der 10. AHV-Revision
in Kraft, mit dem das Parlament die Lage der geschiedenen Frauen mit Kindern
verbessern will. Pro Betreuungsjahr von Kindern unter 16 Jahren wird diesen Frauen -
unabhängig davon, ob sie in dieser Zeit einer Erwerbstätigkeit nachgingen oder nicht -
ein fiktiver Lohn angerechnet, der dreimal der einfachen AHV-Rente entspricht. Das
kann zu einer Rentenerhöhung von mehreren Hundert Franken pro Monat führen.
Bedingung ist allerdings, dass die Frauen im Zeitpunkt des Rentenbezugs nicht wieder
verheiratet sind. Da sich die parlamentarische Beratung der 10. AHV-Revision
verzögerte und zudem das Referendum gesichert schien, wurde auf Initiative der
vorberatenden Kommission des Nationalrates dieser Bundesbeschluss um ein Jahr
verlängert. Eine Motion Küchler (cvp, OW), den vorgezogenen Teil auf den 1.1.1996 in
geltendes Recht zu überführen, wandelte der Ständerat auf Antrag des Bundesrates aus
juristischen Gründen in ein Postulat um (Mo. 94.3225). 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.1994
MARIANNE BENTELI

Auf Antrag seiner vorberatenden Kommission lehnte der Nationalrat eine
parlamentarische Initiative Keller (sd, BL) ab, welche erreichen wollte, dass AHV- und
IV-Renten, welche an Personen mit Wohnsitz im Ausland überwiesen werden, der
Kaufkraft des jeweiligen Landes anzupassen seien. Da im Plenum nicht einmal mehr
der Initiant das Wort ergriff, wurde der Vorstoss diskussionslos verworfen. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.1997
MARIANNE BENTELI

Im Vorfeld der Beratung der 11. AHV-Revision verabschiedete die SGK des Nationalrates
eine parlamentarische Initiative, wonach künftig der vollständige Ertrag aller für die
AHV erhobenen Mehrwertsteuerprozente – also auch jener des 1999 eingeführten
„Demographieprozents“ – vollumfänglich dem AHV-Fonds zugute kommen müssen. In
seiner Stellungnahme beharrte der Bundesrat darauf, dass weiterhin 17% dieser
Einnahmen in die Bundeskasse fliessen sollen. Er begründete dies damit, dass die Höhe
des Bundesbeitrages an die AHV (rund 17% deren Gesamtausgaben) ebenfalls durch die
demographische Entwicklung beeinflusst werde. Das Plenum des Nationalrates war
jedoch anderer Meinung. Mit 124 zu 34 Stimmen bei 15 Enthaltungen gab es, gegen den
Willen der FDP und der LP, der parlamentarischen Initiative Folge. Unter dem Eindruck
der beschwörenden Worte des Finanzministers lehnte es der Ständerat (trotz
gegenteiligem Antrag seiner Kommission) jedoch mit 23 zu 18 Stimmen ab, auf die
Vorlage einzutreten. Der Nationalrat beharrte mit 101 zu 57 Stimmen auf seinem ersten
Beschluss. Die kleine Kammer liess sich von diesem klaren Entscheid zwar etwas
verunsichern, aber nicht umstimmen: mit Stichentscheid der Präsidentin bestätigte sie
ihren Nichteintretensentscheid, weshalb der Vorstoss von der Traktandenliste
gestrichen wurde. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2000
MARIANNE BENTELI
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Les CSSSP des deux chambres ont adopté une initiative parlementaire Forster (plr, SG)
modifiant la loi sur l’AVS en relevant l’âge de départ à la retraite des femmes à 65 ans
afin d’économiser 800 millions de francs annuellement. Les sénateurs l’ont adoptée par
8 voix contre 3, tandis que les députés l’ont fait par 13 voix contre 11. Toutefois, ces
derniers ont supprimé la disposition permettant d’instaurer un frein à l’endettement
dans l’AVS ainsi que la suspension de l’adaptation des rentes au renchérissement en cas
de difficultés financières du fonds de compensation. La gauche a regretté l’absence de
compensation et de possibilité de retraite anticipée pour les revenus moyens et
modestes. Le PLR a déploré la suppression du frein à l’endettement. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.04.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates (SGK-SR)
lancierte im Januar eine parlamentarische Initiative zur Einführung einer
Schuldenbremse für die AHV. Mit dieser Massnahme soll die langfristige Sicherung der
Finanzen der AHV und die Verhinderung einer Schuldenanhäufung zulasten der
nächsten Generation, welche im Fall eines Scheiterns der Altersvorsorge 2020
befürchtet wird, erreicht werden. Das Instrument soll zweistufig ausgestaltet werden:
Bei dauerhafter Unterschreitung eines vorher definierten Grenzwertes im AHV-Fonds
soll Regierung und Parlament eine Frist zur Ergreifung von Massnahmen zur
Stabilisierung gesetzt werden. Scheitert das Reformvorhaben oder dauert es zu lange,
sollen automatische Sofortmassnahmen in Kraft treten, welche sich sowohl auf die
Ausgaben als auch auf die Einnahmen beziehen. Im Mai gab die nationalrätliche
Schwesterkommission dem Anliegen Folge. Damit hat die SGK-SR nun zwei Jahre Zeit,
einen entsprechenden Gesetzesentwurf auszuarbeiten. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.01.2013
FLAVIA CARONI

Im Herbst 2015 befassten sich die beiden Kommissionen für soziale Sicherheit und
Gesundheit mit einer parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion zur Erhöhung der
Voraussetzungen für den AHV-Rentenbezug. Der Vorstoss war Teil eines Dreierpakets,
mit welchem die SVP den Zugang von Ausländerinnen und Ausländern zu AHV,
Invalidenversicherung und Ergänzungsleistungen erschweren wollte. Konkret forderte
die parlamentarische Initiative, dass nur jene Personen eine ordentliche Rente der AHV
beziehen können, welchen für mindestens zwei volle Jahre Einkommen, Erziehungs-
oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können, sowie deren Hinterlassenen.
Damit solle verhindert werden, dass Personen missbräuchlich kurz vor der
Pensionierung in die Schweiz einwandern, um anschliessend vom gut ausgebauten
Schweizer Sozialsystem zu profitieren, so die Begründung. Da die Regelung auch für
Schweizerinnen und Schweizer gelten würde, verstösst sie im Gegensatz zu  jenen der
beiden anderen SVP-Vorstösse nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz im
Personenfreizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU. Ende August gab
die SGK-NR der parlamentarischen Initiative Folge, im November verweigerte die SGK-
SR jedoch ihre Zustimmung, womit das Geschäft ans Plenum des Nationalrats ging. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.08.2015
FLAVIA CARONI

Eine im Jahr 2013 lancierte parlamentarische Initiative der SGK-SR zur Einführung einer
Schuldenbremse für die AHV wurde im September 2015 zurückgezogen. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.09.2015
FLAVIA CARONI

Nachdem die Räte im Jahr 2014 eine Motion zur Befreiung von Babysitting und
Hausdienstarbeit von AHV-Beiträgen überwiesen hatten, beschäftigten sie sich bereits
im Folgejahr wieder mit dem Thema. Anlass war eine parlamentarische Initiative Pieren
(svp, BE), welche einen AHV-Freibetrag für Babysitting forderte. Konkret sollte die
Tätigkeit von Babysittern, sofern mit weniger als CHF 3'000 jährlich entlohnt, nicht
mehr als Erwerbstätigkeit im sozialversicherungsrechtlichen Sinne gelten und damit von
jeglichen Sozialabgaben befreit sein. Begründet wurde dies insbesondere durch den
grossen administrativen Mehraufwand, welche eine Anmeldung aller Babysitter bei der
AHV sowohl für die regionalen AHV-Stellen als auch für die als Arbeitgeber fungierenden
Eltern bedeuten würde. Zudem zeige die aktuelle Situation, in der sich Babysitter und
Eltern oft unabsichtlich in der Illegalität befinden, dass die betreffenden Regeln
schikanös seien. Im Januar gab die SGK des Nationalrates der Initiative Folge. Nachdem
die ständerätliche Schwesterkommission dem Entscheid ihre Zustimmung einstimmig
versagt hatte, gelangte der Vorstoss in der Herbstsession in den Nationalrat. Eine
Kommissionsminderheit Schenker (sp, BS) beantragte, keine Folge zu geben, während
die Mehrheit bei ihrem positiven Votum blieb. Die Initiantin führte aus, seit Anfang Jahr
müssten Hausdienstarbeiten, welche von Personen unter 25 Jahren und bis zu einem

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.09.2015
FLAVIA CARONI
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Jahreslohn von CHF 750 ausgeführt würden, nicht mehr bei der AHV gemeldet werden.
Diese Geste löse jedoch das Problem nicht, welches insbesondere für Babysittingjobs
bestehe. Der Vorstoss befasse sich bewusst nur mit dieser Tätigkeit, da Babysitting im
Gegensatz zu Reinigungsarbeiten nicht als Vollzeitbeschäftigung mit mehreren
Arbeitgebern ausgeführt werde und damit auch bei einer Erhöhung der
Lohnobergrenze keine Missbrauchsgefahr bestehe. Die ablehnende
Kommissionsminderheit kritisierte, im Initiativtext sei weder eine Altersgrenze für die
Babysitter enthalten, noch gehe hervor, ob die CHF 3'000 als Gesamtlohn oder als Lohn
pro Arbeitgeber zu verstehen seien. Auch die Definition von Babysitting sei nicht klar,
z.B. im Fall, dass die beschäftigte Person nebenbei noch Hausarbeiten erledige. Von
dieser Argumentation unbeeindruckt gab die grosse Kammer der parlamentarischen
Initiative mit 104 zu 74 Stimmen bei 5 Enthaltungen Folge. 30

Nachdem der Ständerat im Jahr 2013 die Frist zur Behandlung der parlamentarischen
Initiative "AHV. 65/65" um zwei Jahre verlängert hatte, stimmte er in der Herbstsession
2015 deren Abschreibung zu. Die Abschreibung fand im Kontext der Arbeiten zur
Revision der Altersvorsorge 2020 statt. Die Reform setze die Anliegen des Vorstosses
um, befand die kleine Kammer. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.09.2015
FLAVIA CARONI

Nach der Annahme durch den Nationalrat im Vorjahr kam die parlamentarische
Initiative Pieren (svp, BE) für einen AHV-Freibetrag für Babysitting in der
Frühlingssession 2016 zur Beratung in den Ständerat. Die SGK-SR empfahl dem Plenum
erneut einstimmig, den Vorstoss abzulehnen, wobei sie insbesondere auf die
Abgrenzungsprobleme hinwies, die zuvor auch schon im Nationalrat kritisiert worden
waren. Die kleine Kammer folgte dieser Empfehlung diskussionslos und verwarf die
parlamentarische Initiative. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.2016
FLAVIA CARONI

In der Maisession 2016 befasste sich der Nationalrat mit der parlamentarischen
Initiative der SVP-Fraktion zur Erhöhung der Voraussetzungen für den AHV-
Rentenbezug. Im Gegensatz zu ihrer ersten Beratung des Geschäftes empfahl die
Mehrheit der SGK-NR mittlerweile, der Initiative keine Folge zu geben. Eine Minderheit
Clottu (svp, NE) setzte sich für Folge geben ein. Der Fraktionssprecher der SVP verwies
auf die Sozialsysteme anderer europäischer Länder, in der der Zugang zu einer
Altersrente noch deutlich strikter geregelt sei, als dies der Vorstoss verlange. Zudem
würden Menschen aus anderen Ländern nicht die Zurückhaltung der Schweizerinnen
und Schweizer betreffend des Bezugs von Sozialleistungen kennen, was zu Problemen
führe. Die Mehrheitssprecherin erklärte, aufgrund der Anwendbarkeit der
beabsichtigten Regelung auch auf Schweizerinnen und Schweizer ergebe sich hier, im
Gegensatz zu den beiden anderen Vorstössen des SVP-Dreierpakets (vgl. auch die Pa.Iv.
14.426 und 14.427), kein Konflikt mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen. Jedoch
halte dieses fest, dass Sozialversicherungsbeiträge, welche in einem der Vertragsländer
geleistet wurden, in allen anderen angerechnet werden müssen. Da die allermeisten
Eingewanderten aus der EU in ihrem früheren Aufenthaltsland bereits Beiträge bezahlt
haben, wäre die Initiative wirkungslos, so die Ausführungen. Es wäre jedoch aufwändig,
das Vorhandensein solcher früherer Zahlungen zu überprüfen, womit angesichts der
sehr tiefen monatlichen Minimalrente von CHF 53 die Einsparungen rasch
überkompensiert würden. Aus diesen Gründen empfahl die Kommission mit 14 zu 8
Stimmen, die parlamentarische Initiative abzulehnen. Dem folgte das Plenum mit 118 zu
72 Stimmen ohne Enthaltung, wobei sich die geschlossene SVP-Fraktion und eine kleine
Minderheit der FDP-Liberalen Fraktion für den Vorstoss aussprach. Alle anderen
Fraktionen stimmten geschlossen dagegen. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2016
FLAVIA CARONI

Gemäss aktueller Gesetzgebung haben Personen, die pflegebedürftige Verwandte
betreuen, welche eine Hilflosenentschädigung mittleren oder schweren Grades
beziehen, nicht mehr als 30 Kilometer entfernt wohnen und in weniger als einer Stunde
erreicht werden können, Anspruch auf Betreuungsgutschriften. Ihnen wird für die Zeit
der Betreuung pro Jahr der Betrag der dreifachen minimalen jährlichen Altersrente auf
dem Individuellen Konto (IK) der Altersvorsorge gutgeschrieben. Im März 2015 reichte
Christine Bulliard-Marbach (cvp, FR) eine parlamentarische Initiative ein, mit der
zukünftig auch die Betreuenden von Personen mit leichter Hilflosigkeit
Betreuungsgutschriften erhalten sollten. Zudem sollten die Gutschriften auch

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.03.2017
ANJA HEIDELBERGER
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rückwirkend für die einjährige Wartefrist gewährt werden. Die Aufnahme der leichten
Hilflosigkeit bei den Betreuungsgutschriften sei gemäss Initiantin wichtig, weil bereits
zum Zeitpunkt einer leichten Hilflosigkeit der Entscheid gefällt werde, ob jemand
zuhause verbleiben könne oder nicht. Die Anreize zur Betreuung müssten also bereits
zu diesem Zeitpunkt vorhanden sein. 
Im Mai 2016 gab die SGK-NR der parlamentarischen Initiative mit 15 zu 9 Stimmen Folge.
Diese gezielte Schliessung der Lücke für pflegende Angehörige würde etwa CHF 1 Mio.
pro Jahr kosten, erklärte die Kommission. Im März 2017 stimmte die SGK-SR diesem
Entscheid mit 10 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung zu. Da der Bundesrat aber in der
Zwischenzeit eine entsprechende Vorlage zur Entlastung von pflegenden Angehörigen,
die unter anderem auch Betreuungsgutschriften bei leichter Hilflosigkeit gewähren will,
angekündigt hatte, empfahl die SGK-SR ihrer Schwesterkommission die Initiative
zugunsten der bundesrätlichen Vorlage zu sistieren. Im April 2019 beantragte die SGK-
NR gar die Abschreibung der parlamentarischen Initiative, da der Bundesrat seine
Vorlage bereits in die Vernehmlassung geschickt hatte. Eine Minderheit bestand jedoch
auf einer Fristverlängerung für die Initiative, da das Anliegen unabhängig von der
bundesrätlichen Botschaft weiterverfolgt werden solle. 34

Im Oktober 2017, also noch vor der Debatte des Voranschlags 2018 im Parlament,
entschied die FK-NR, einen Erlassentwurf auszuarbeiten. Durch eine Änderung des
AHVG hätte der Bundesbeitrag für die AHV im Jahr 2018 um CHF 441.8 Mio., also um
denselben Betrag, welcher der Bund 2018 im Falle einer Annahme der Altersvorsorge
2020 mehr an die AHV hätte zahlen müssen und der entsprechend im Budget bereits so
vorgesehen war, erhöht werden sollen. Im November 2017 verweigerte die FK-SR
diesem Ansinnen jedoch die Zustimmung. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.10.2017
ANJA HEIDELBERGER

Einen unbeschränkten Aufschub des AHV-Rentenbezugs wollte Jacques Neirynck (cvp,
VD) bereits im Dezember 2012 mithilfe einer parlamentarischen Initiative erreichen.
Nach geltendem Recht ist es möglich, den Rentenbezug bis zu fünf Jahren
aufzuschieben, um die zukünftige Rente zu erhöhen. Um einen Anreiz zu schaffen, die
Pensionierung solange wie möglich aufzuschieben, soll zukünftig jede Person den
Startzeitpunkt des Rentenbezugs nach dem 65. Lebensjahr frei bestimmen können. Mit
19 zu 0 Stimmen bei 6 Enthaltungen gab die SGK-NR der Initiative im Januar 2014 Folge.
Die SGK-SR verweigerte der Vorlage jedoch im September 2015 die Zustimmung, da sie
die Reform der Altersvorsorge 2020 nicht überladen wollte. Nach Ablehnung der
Altersvorsorge 2020 an der Urne besann sich die SGK-NR Anfang 2018 auf die Vorlage
zurück und erklärte, dass das Anliegen des Vorstosses in die richtige Richtung gehe und
deshalb im Rahmen der Neuauflage der AHV-Revision, AHV 21 genannt, berücksichtigt
werden solle. In der Sommersession 2018 gab der Nationalrat der Initiative
diskussionslos Folge. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.05.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im Mai 2019 reichte Luzi Stamm (svp, AG) eine parlamentarische Initiative ein, mit der er
Gelder von fix montierten Verkehrsüberwachungsgeräten der AHV zukommen lassen
wollte. Dadurch würden sich die Instanzen, welche die Radargeräte platzierten,
zukünftig von den Geldempfängern unterscheiden, wodurch sichergestellt werden
könne, dass die Überwachungsgeräte der Sicherheit im Strassenverkehr und nicht der
Aufbesserung der Gemeinde- oder Kantonskasse dienten. Nach Stamms Ausscheiden
aus dem Nationalrat bei den eidgenössischen Wahlen 2019 wurde die Initiative
abgeschrieben. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.01.2019
ANJA HEIDELBERGER

Thomas Matter (svp, ZH) wollte der AHV mit einer parlamentarischen Initiative eine
einmalige Finanzspritze durch die Schweizerische Nationalbank zukommen lassen.
Demnach sollte die SNB die Hälfte des Eigenkapitalzuwachses seit Ende 2007 an die
AHV überweisen, sobald sich das internationale Finanzsystem und die Bilanzsumme der
SNB normalisiert haben. Dadurch sollten die Eigentümerinnen und Eigentümer der
Nationalbank, also die Bürgerinnen und Bürger der Schweiz, einen Teil des
Volksvermögens zurückerstattet bekommen, nachdem sie zuvor unter den
Negativzinsen der SNB gelitten hätten, erklärte Matter. Zwischen Ende 2007 und Mitte
2018 war das Eigenkapital der Nationalbank von CHF 66 Mrd. auf CHF 140 Mrd.
angestiegen. 
Im Mai 2019 beriet die WAK-NR die Initiative Matters und beantragte knapp mit 10 zu 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.05.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Stimmen bei 5 Enthaltungen, ihr keine Folge zu geben. Selbst eine einmalige Änderung
der Gewinnausschüttung bedürfe einer Verfassungsänderung sowie eines Verzichts der
Kantone, erklärte die Kommission. Zudem solle ein allfälliger Abbau des Eigenkapitals
besser schrittweise über längere Zeit erfolgen anstatt einmalig. Eine Minderheit Aeschi
(svp, ZG) beantragte hingegen, der Initiative Folge zu geben. Dadurch komme der
Eigenkapitalzuwachs der Schweizer Bevölkerung zugute und man gewinne Zeit für eine
Reform der AHV, erklärte Aeschi. 38

In der Sommersession 2019 beriet der Nationalrat den Antrag auf Abschreibung der
parlamentarischen Initiative von Christine Bulliard-Marbach (cvp, FR) zu den
Betreuungsgutschriften für die Betreuung von Personen mit leichter Hilflosigkeit
zusammen mit einer Standesinitiative des Kantons Bern für einen bezahlten Urlaub für
Eltern von schwerkranken Kindern (Kt.Iv. 10.322). 
Silvia Schenker (sp, BS) warf der Politik vor, die Belastung durch die Pflege von
Angehörigen massiv zu unterschätzen. So geschehe diesbezüglich trotz unzähliger
Vorstösse zu diesem Thema und «immer wieder schöne[n] Worte[n]» zu wenig. Es sei
unklar, welche Elemente des vom Bundesrat ausgearbeiteten Vorschlags die
Parlamentsdebatte überleben würden. Zudem habe der Bundesrat zwar die Forderung
bezüglich Betreuungsgutschriften bei leichter Hilflosigkeit aufgenommen, nicht aber
die Forderung nach einer Rückwirkung des Anspruchs auf die Wartezeit. Der Rat folgte
dieser Argumentation jedoch nicht und nahm den Antrag auf Abschreibung mit 98 zu 86
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) gegen den Willen der geschlossen stimmenden SP-,
Grünen- und CVP-Fraktionen sowie vereinzelter Mitglieder anderer Fraktionen an. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2019 beriet der Nationalrat die parlamentarische Initiative Matter
(svp, ZH) für eine AHV-Finanzierung durch die SNB. Nachdem beide Seiten ihre
Argumente noch einmal ausführlich dargelegt hatten, schritt der Rat zur Abstimmung
und entschied sich – überaus knapp – gegen die Vorlage: Mit 71 zu 70 Stimmen verwarf
der Nationalrat die Initiative. Die fast geschlossen stimmende SVP-Fraktion sowie eine
Mehrheit der stimmenden SP-Fraktion – der grösste Teil der SP-Fraktion sowie die
ganze Grünen-Fraktion enthielten sich in dieser Frage der Stimme – reichten nicht aus,
um die übrigen bürgerlichen Parteien zu überstimmen. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2019
ANJA HEIDELBERGER

In der ausserordentlichen Session zu Corona im Mai 2020 entschied die WAK-NR mit 14
zu 10 Stimmen, eine auf der parlamentarischen Initiative Reimann (spv, AG; Pa.Iv. 19.481)
beruhende Kommissionsinitiative einzureichen, welche die Anliegen von Reimann
teilweise aufnahm. So beabsichtigte die Kommission, die Gewinne der Schweizerischen
Nationalbank aus den Straf- resp. Negativzinsen statt dem Reingewinn zukünftig
gesamthaft der AHV zukommen zu lassen – Reimann hatte offengelassen, ob auch die 2.
oder 3. Säule davon profitieren sollten. Die Begründung übernahm die Kommission
dabei weitgehend von Reimann: Während die Negativzinsen die AHV belasteten,
profitierten Bundes- und Kantonshaushalte aufgrund des Zinsüberschusses auf neuen
Bundesobligationen davon. Durch ihre Zuweisung an die AHV sollten die
entsprechenden Gelder an die Bevölkerung zurückfliessen. Gleichzeitig reichte die
Kommission aber auch eine Motion 20.3450 ein, gemäss welcher der Anteil des Bundes
an den ordentlichen Ausschüttungen und allfälligen zusätzlichen Ausschüttungen der
SNB in den Schuldenabbau fliessen sollten. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.05.2020
ANJA HEIDELBERGER

Im September 2019 reichte Maximilian Reimann (svp, AG) eine parlamentarische
Initiative ein, mit der er Erträge aus Negativzinsen der Schweizerischen Nationalbank
der Altersvorsorge zugutekommen lassen wollte, statt diese wie bis anhin dem
Reingewinn der SNB zuzuschlagen. Ob die gesamten Erträge in die AHV geleitet oder
Teile davon auch für die zweite oder dritte Säule verwendet werden sollten, liess er
ausdrücklich offen. Zwar bezeichnete Reimann die Erhebung der Negativzinsen als
«sinnvolle und zweckmässige währungspolitische Massnahme», kritisierte aber deren
Folgen für die Altersvorsorgeeinrichtungen. Nachdem Reimann, der aufgrund der
parteiinternen Alters- und Amtszeitregelung nicht mehr auf der SVP-Liste angetreten
war, bei den eidgenössischen Wahlen 2019 seinen Nationalratssitz verloren hatte,
übernahm Thomas Matter (svp, ZH) die Initiative. 
Im Mai 2020 entschied sich die WAK-NR aufgrund der finanziellen Folgen der Corona-
Krise für die AHV mit 14 zu 10 Stimmen, eine eigene, weitgehend mit der Initiative

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.05.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Reimann übereinstimmende parlamentarische Initiative (Pa.Iv. 20.432) einzureichen.
Der zentrale Unterschied bestand darin, dass sich die Kommissionsinitiative
ausdrücklich auf die Finanzierung der AHV konzentrierte und die berufliche und private
Vorsorge von der Regelung ausnahm. In der Folge zog Matter die Initiative Reimann
zurück. 42

Bereits im Jahr 2012 hatte Jacques Neirynck (cvp, VD) seine parlamentarische Initiative
für einen unbeschränkten Aufschub des AHV-Rentenbezugs eingereicht, in der
Zwischenzeit hatten ihr die SGK-NR und der Nationalrat über die Jahre hinweg je
einmal Folge gegeben, während sich die SGK-SR dagegen ausgesprochen hatte. Nach
neun Jahren stand nun in der Frühjahrssession 2021 im Ständerat die definitive
Entscheidung über den Vorstoss an: Erneut hatte sich die ständerätliche Kommission
im Rahmen der Vorberatung der AHV 21 einstimmig gegen Folgegeben entschieden,
zumal sie einen Aufschub des AHV-Bezugs bis 70 Jahre sowie eine Erhöhung des
Freibetrags auf monatlich CHF 2'000 als Anreize zur Weiterführung der
Erwerbstätigkeit, wie sie in der neusten AHV-Reform geschaffen werden sollen, als
ausreichend erachtete. Stillschweigend gab der Ständerat der Initiative keine Folge und
lehnte das Anliegen somit nach neunjähriger Behandlung definitiv ab. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im Mai 2020 forderte Erich Hess (svp, BE) in einer parlamentarischen Initiative, dass
künftig AHV- und IV-Kinderrenten nur noch für in der Schweiz wohnhafte Kinder
ausbezahlt werden. Mit den Kinderrenten sollen die Lebenshaltungskosten von Kindern
in der Schweiz finanziert werden, argumentierte der Initiant, im Ausland würden
Auswanderer damit hingegen ihr Leben finanzieren. Zudem würden «im Ausland Kinder
von Einheimischen als eigene anerkannt, um so an die Geldzahlungen zu gelangen». 
Mit Verweis auf das Freizügigkeitsabkommen mit der EU, auf verschiedene bilaterale
Sozialversicherungsabkommen sowie darauf, dass die Rentnerinnen und Rentner, die
heute im Ausland lebten, früher genauso Sozialversicherungsbeiträge bezahlt hätten,
beantragte die SGK-NR mit 18 zu 7 Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben. Eine
Minderheit Glarner (svp, AG) verlangte hingegen eine Reduktion des
Missbrauchspotenzials durch «zielgerichtete [...] Gesetzesänderungen». 44

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.03.2021
ANJA HEIDELBERGER

In der Sommersession 2021 beriet der Nationalrat die parlamentarische Initiative von
Erich Hess (svp, BE), wonach AHV- und IV-Kinderrenten zukünftig nur noch für in der
Schweiz wohnhafte Kinder ausbezahlt werden sollen. Erich Hess und Andreas Glarner
(svp, AG) erläuterten dabei die Funktionsweise der von ihnen angeprangerten
kriminellen Machenschaften, die zu unzulässigen Bezügen von Kinderrenten im Ausland
führten. So gingen beispielsweise Mütter mit vielen Kindern auf AHV-Rentner zu oder
man besorge sich eine Bescheinigung für nicht vorhandene Kinder. Lorenz Hess (bdp,
BE) wehrte sich einerseits gegen den Begriff «Geschäftsmodell», den Glarner
verwendet hatte, da solche Machenschaften nur in Einzelfällen vorkämen. Zudem
erhielten nach der Formulierung der parlamentarischen Initiative auch Personen, die
mit ihren eigenen Kindern aus der Schweiz ausgereist sind, keine Kinderrenten mehr.
Mit 136 zu 52 Stimmen sprach sich der Nationalrat gegen Folgegeben aus, Zustimmung
fand die Initiative in der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Mit 7 zu 4 Stimmen (bei 1 Enthaltung) sprach sich die WAK-SR im April 2022 dagegen
aus, der Forderung ihrer Schwesterkommission, die Gewinne der SNB aus den Straf-
respektive Negativzinsen der AHV zukommen zu lassen, Folge zu geben. Dennoch hielt
die nationalrätliche Kommission mehrheitlich an ihrem Anliegen fest und beantragte
dem Nationalrat mit 14 zu 9 Stimmen Folgegeben. Zwar ermögliche eine solche
Regelung keine nachhaltige Reform der AHV, man könne damit aber die hohe Belastung
der Sozialwerke durch die Negativzinsen teilweise kompensieren, wurde argumentiert.
Eine Minderheit Müller (mitte, LU) befürchtete, dass eine solche Regelung strukturelle
Reformen bei der AHV verzögere oder gar verunmögliche, und kritisierte sie als Eingriff
in die Unabhängigkeit der SNB. 
Ende November 2021 sprach sich der Nationalrat mit 108 zu 71 Stimmen (bei 6
Enthaltungen) für Folgegeben aus. Die geschlossen stimmenden Fraktionen der GLP
und FDP.Liberalen, die Mehrheit der Mitte-Fraktion sowie eine Minderheit der SVP-
Fraktion sprachen sich gegen die Initiative aus. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.11.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Ergänzungsleistungen (EL)

Mit 115 zu 65 Stimmen gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Egerszegi
(fdp, AG) für eine definitive Verankerung der Ergänzungsleistungen (EL) in der
Verfassung Folge. Egerszegi argumentierte, die EL, die in der Verfassung lediglich in
den Übergangsbestimmungen als vorübergehende Massnahme erwähnt sind, bis die
AHV existenzsichernd ist, seien längst zu einem Dauerprovisorium geworden. Eine
definitive Verankerung in der Verfassung würde ihnen den Wert geben, der ihnen als
einem sehr wichtigen Instrument der Sozialpolitik zukommt. Dieser Ansicht widersprach
Rechsteiner (sp, BS). Er plädierte für eine gezielte Stärkung von AHV und 2. Säule,
wodurch die EL wirklich nur noch in Ausnahmefällen zum Tragen kämen. Ein echtes
Versicherungssystem sei Bedarfsleistungen in jedem Fall vorzuziehen. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.03.2002
MARIANNE BENTELI

Soziale Gruppen

Soziale Gruppen

Eine von Silvia Schenker (sp, BS) eingereichte und nach Ausscheiden der
Parlamentarierin aus dem Nationalrat von Parteikollegin Yvonne Feri (sp, AG)
übernommene parlamentarische Initiative verlangte, dass in Botschaften zu
Erlassentwürfen jeweils explizit Bezug zur Einhaltung der Sozialziele genommen
werden muss. Schenker hatte ihren Vorstoss damit begründet, dass die Sozialwerke in
den letzten Jahren stark unter Druck geraten seien und dass in den Debatten finanzielle
Aspekte oftmals im Zentrum stünden. Übergeordnete Aspekte programmatischer Natur,
wie sie sich in den Sozialzielen finden, erhielten dadurch zu wenig Beachtung. Die
vorberatende SGK-NR wollte dem Anliegen mit 16 zu 8 Stimmen keine Folge geben. Die
Kommissionsmehrheit war der Ansicht, aufgrund der bereits vorhandenen
Bestimmungen in Art. 141 Abs. 2 des Parlamentsgesetzes, konkret mit der Ziffer g, die
die Berücksichtigung der Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt und
künftige Generationen verlangt, komme den Sozialzielen in den Erlassentwürfen
ausreichend Beachtung zu. Eine linke Minderheit erachtete es dagegen als wichtig, die
sozialen Auswirkungen ebenfalls explizit aufzuführen. 48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.01.2021
MARLÈNE GERBER

Einer von Silvia Schenker (sp, BS) eingereichten und später von Parteikollegin Yvonne
Feri (sp, AG) übernommenen parlamentarischen Initiative, welche in bundesrätlichen
Botschaften zu Erlassentwürfen explizite Stellungnahmen bezüglich der Einhaltung
der Sozialziele  forderte, gab der Nationalrat Anfang März 2021 mit 115 zu 70 Stimmen
keine Folge. Während die Fraktionen der SP und der Grünen Partei sowie drei
Mitglieder der Mitte-Fraktion die parlamentarische Initiative unterstützten, wurde sie
von einer bürgerlich-liberalen Mehrheit abgelehnt. Der Nationalrat urteilte somit gleich
wie vor ihm bereits eine Mehrheit der SGK-NR, womit die Initiative erledigt war. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.03.2021
VIKTORIA KIPFER
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